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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung. 
 
Mangels Betroffenheit unserer kantonalen Dienststellen betreffend die administrativen Vorschriften 
für die beiden in der Schweiz tätigen Typengenehmigungs-Prüfstellen verzichten wir auf eine Stel-
lungnahme. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind  Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 
 
 
– Beilage: Fragebogen 

Regierungsrat, Kasernenstrasse 31, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
 
V-FA@astra.admin.ch  

Liestal, 24. Oktober 2023 

Vernehmlassung betreffend Anpassung der Bestimmungen über die Anerkennung techni-
scher Prüfstellen im Bereich der Strassenfahrzeuge – Teilrevision von drei Verordnungen 
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Fragebogen zur Vernehmlassung 

Anpassung der Bestimmungen über die Anerkennung technischer Prüfstellen im Be-
reich der Strassenfahrzeuge – Teilrevision von drei Verordnungen 
 
 
 
 
 
Stellungnahme eingereicht durch: 

 Kanton  Verband  Organisation  Weitere interessierte Kreise 
Absender: 
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft  
 
 
 
Wichtig: 
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am  
22. November 2023 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA@astra.admin.ch 
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Fragen  
Anpassung der Bestimmungen über die Anerkennung technischer Prüfstellen im Be-
reich der Strassenfahrzeuge 
 

1. Sind Sie grundsätzlich mit dem Vorschlag zur Änderung der Verordnung vom 
19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen (TGV), der 
Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Stras-
senfahrzeuge (VTS) und der Verordnung vom 7. November 2007 über die Ge-
bühren des Bundesamtes für Strassen (GebV-ASTRA) einverstanden? 

  JA   NEIN   keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
      

  

 
2. Sind Sie einverstanden, dass für die Anerkennung einer Prüfstelle künftig das 

Vorliegen einer SAS-Akkreditierung für das Zuständigkeitsgebiet vorausgesetzt 
wird (Art. 17a Abs. 2 Bst. a E-TGV)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
      

  

 
3. Sind Sie einverstanden, dass Prüfstellen für eine Anerkennung über eine Haft-

pflichtversicherung verfügen müssen (Art. 17a Abs. 2 Bst. b E-TGV)? 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht 

betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
      

  

 
4. Sind Sie einverstanden, dass die Anerkennung durch das ASTRA eine Prüfstelle 

zur Erstellung nationaler Prüfnachweise berechtigt und die nachfolgende Auf-
nahme in Anhang 2 TGV zusätzlich eine Notifizierung der Prüfstelle bei interna-
tionalen Organisationen ermöglicht (Art. 17b Abs. 1 und Art. 17c Abs. 1 E-
TGV)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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5. Sind Sie einverstanden, dass bestehenden anerkannten Prüfstellen für die An-
passung an die neuen Bestimmungen eine Übergangsfrist von 5 Jahren ab In-
krafttreten der neuen Bestimmungen gewährt wird (Art. 47a E-TGV)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
      

  

 
6. Sind Sie einverstanden, dass für die Anerkennung und Notifizierung künftig pau-

schale und für die Aberkennung sowie Genehmigung der Prüfkonzepte Gebüh-
ren nach Aufwand erhoben werden (Anh. Ziff. 6 E-GebV-ASTRA)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht 
betroffen 

 Bemerkungen / Änderungsantrag: 
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